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Geschätzte Frau Präsidentin  

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Wir begrüssen Sie bereits heute zur Frühlingsrunde der Saison 2017/2018.  

 

 

Die nachstehenden Unterlagen sind im Internet abrufbar: 

- Herbstrangliste 2017/2018 (unter Reglemente/Weisungen – Spielbetrieb – Ranglisten 

Vorjahre) 

- Gruppeneinteilungen Frühlingsrunde 2017/2018 

- Wettspielkalender Frühlingsrunde 2017/2018 

 

 

Die nachstehenden Ergänzungen sind im Clubcorner.ch vorzunehmen: 

- Aktualisierung der Vereinsfunktionäre 

- Aktualisierung der Trainer 

- Ergänzung der Anspielzeiten 

- Veränderungen der Tenuefarben (ohne Sponsoren) 

 
Wir empfehlen Ihnen dringend, die Unterlagen allen Verantwortlichen zur Kenntnis zu bringen, damit sie 
über die geltenden Bestimmungen genügend informiert sind. 
 
 
 

WETTSPIELKALENDER 

Bei der Spielplanerstellung konnten nicht alle Gesuche und Freiwünsche berücksichtigt werden.  

Wir haben uns jedoch bemüht, Ihren Wünschen nachzukommen, bitten aber um Verständnis, wenn einige 

unberücksichtigt blieben. Bei Abweichungen bitten wir Sie, sich mit dem Gegner um einen neuen Spieltermin 

zu bemühen (Weisungen beachten). 

 

Gegen Entscheide, welche die Administration und den Ablauf eines Wettbewerbs betreffen, insbesondere solche 

über die Gruppenbildung, den Spielkalender, die Ansetzung von Verbandsspielen, die Verlegung auf einen 

anderen Platz und die Verschiebung von Spielen kann nicht rekurriert oder Einsprache erhoben werden. 

 

 

 

ERFASSUNG DER ANSPIELZEITEN 

Die Ergänzung der Anspielzeiten nehmen Sie bitte direkt im Clubcorner vor. Alle Anspielzeiten müssen bis 

spätestens 31. Januar 2018 erfasst sein.  

Weichen die gemeldeten Anspielzeiten von den in den Weisungen aufgeführten Grundlagen ab (offizieller 

Spieltag), gehen wir davon aus, dass Ihnen eine Zusage des Gegners vorliegt. Bei Differenzen ist der 

Antragsteller verantwortlich. 

 

 

 

FIXE ANSPIELZEITEN der 2. und 3. Liga - Frühlingsrunde - Saison 2017/2018 

Die Anzahl regional verfügbarer Schiedsrichter an Samstagen reicht oftmals nicht aus, um das Total der 

meist auf einen Samstag angesetzten Spiele zu besetzen. 

Dies kann an bestimmten Sonntagen fixe Anspielzeiten der 2./3. Liga zur Folge haben. An diesen 

Wochenenden gelten die üblichen Verschiebungskriterien, mit Ausnahme des Spieltags Samstag, der für die 

jeweiligen Ligen resp. Gruppen gesperrt bleibt. 

 

Selbstverständlich steht es den Vereinen frei, im Rahmen der geltenden Weisungen, mit Ausnahme des 

Samstags, Spiele zu verschieben resp. andere Anspielzeiten zu definieren. 
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Liga Gruppe Datum alt Datum neu Runde 

2. Liga - Sa/So 26./27.05.2018 So 27.05.2018 20 

3. Liga 1 Sa/So 14./15.04.2018 So 15.04.2018 16 

 2 Sa/So 05./06.05.2018 So 06.05.2018 19 

 

 

 
EINHEITLICHER SPIELBETRIEB 2./3./4. LIGA 
 

2. Liga   

Runde 22 Sonntag,  10.06.2018, 15.00 Uhr 

   

3. Liga   

Runde 22 Samstag,  26.05.2018, 17.30 Uhr 

   

4. Liga   

Runde 22 Samstag, 09.06.2018, 17.30 Uhr 

 

 

 
AUFSTIEGSSPIELE 3./2. Liga 
 

Runde 1 Freitag,      01.06.2018, 20.00 Uhr 

Runde 2 Dienstag,      05.06.2018, 20.00 Uhr 

Runde 3 Freitag,      08.06.2018, 20.00 Uhr 
 

Bei Fremd- oder Doppelbelegung der Anlage sind die betroffenen Vereine verantwortlich, die 
Wettspielkommission mindestens zwei Wochen vor Beginn der Aufstiegsspiele über ein Ausweichterrain 
zu informieren. Terminverschiebungen sind nicht möglich. 

 
 
 
SPIELVERSCHIEBUNGEN 

Details zu Spielverschiebungen entnehmen Sie den Allgemeinen Weisungen der Wettspielkommission ab 

6.2. 

Um Terminschwierigkeiten während den Frühlingsferien (Juniorenfussball ohne Jun. A+) vorzubeugen, 

schlagen wir vor, mit dem Gegner rechtzeitig eine Spielvorverschiebung zu vereinbaren oder maximal 

ein Spiel, welches bis spätestens eine Woche nach Ferienschluss auszutragen ist, nachzuver-

schieben (Einverständnis des Gegners vorausgesetzt). Ein entsprechendes Gesuch ist über Club-

corner vom Heimclub einzureichen (siehe oben).  

Die im Internet publizierten Cuptermine haben Vorrang resp. sind bei der Neuansetzung zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

SPIEPLAN JUNIOREN E 

Wie an der TK-Tagung informiert, werden auch in der Saison 2017/2018 in den Junioren E fix 9 Spielrunden 

mit unterschiedlichen Gruppengrössen durchgeführt. 

Die Weisungen der Wettspielkommission bleiben auch in dieser Spielform unverändert. Zu beachten gilt: 

 Es werden keine Resultate und Ranglisten publiziert. 

 Das Wochenende vom 24./25. März 2018 bleibt für Sichtungsturniere reserviert. Es dürfen keine 

Spielverschiebungen auf diese Daten vorgenommen werden. 
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SPIELBERICHTE/SPIELLEITUNG JUNIOREN D UND E, JUNIORINNEN B/9 / KIFU-SR 

Die Spielberichte / Rapporte sind durch den Verein innert 24 Std. nach dem Spiel im Clubcorner zu erfassen. 

Dabei gilt zu beachten, dass ohne vorherige Meldung des Resultates ein Abschluss des 

Spielberichtes unmöglich ist. 
 
 
 

SPIELER OHNE SPIELBERECHTIGUNG 

 Wir weisen darauf hin, dass für die Teilnahmeberechtigung am Meisterschafts- und Cupbetrieb und an 
offiziellen Turnieren die Spieler aller Kategorien (exkl. Junioren F und G, sofern nicht in den Jun. E einge-
setzt) eine durch den SFV ausgestellte Spielberechtigung besitzen müssen. Anträge können Sie direkt 
über Clubcorner erledigen. 

 Beantragen Sie rechtzeitig vor Saisonbeginn die Spielberechtigungen und rechnen Sie zwei Wochen Be-
arbeitungszeit ein. Ist im Clubcorner die Spielberechtigung nicht ersichtlich, darf der Spieler am 
Spielbetrieb nicht teilnehmen (ohne Ausnahme ab der ersten Meisterschaftsrunde gültig).  

 Falls ein Spieler vom Trainer nachträglich auf der Spielerkarte aufgeführt wurde (handschriftliche 
Ergänzung), hat sich dieser Spieler mit einem amtlichen Ausweispapier zu identifizieren. Handschriftlich 
in die Spielerkarte eingetragene Spieler, für die kein amtliches Ausweispapier vorgelegt werden 
kann, sind nicht spielberechtigt. 

 Spieler bis und mit Junioren B sind pro Spieltag nur einmal spielberechtigt – dies unabhängig von der 
Einsatzzeit. 

 Das Dokument «Einteilung der Altersklassen im Breitenfussball Saison 2017/2018» regelt die 

spielberechtigten Jahrgänge der einzelnen Juniorenkategorien. Es darf auch nach vorheriger 

Übereinkunft mit dem gegnerischen Trainer nicht davon abgewichen werden. 

 

 

 

TENUE-WERBUNG 

Wir bitten Sie, die Tenuezuweisung zu den Teams im Clubcorner vorzunehmen. Im Clubcorner können 

Sponsoren nicht eingetragen werden. Diese sind weiterhin dem SOFV zu melden. 

Neue Tenuewerbungen sind uns laufend zu melden resp. ein Gesuch einzureichen – wir verweisen auf 

die Allg. Weisungen der Wettspielkommission SOFV, das Wettspielreglement und die Ausführungs-

Vorschriften betreffend Tenuewerbung der Amateurliga (alle Reglemente sind im Internet zugänglich). 

Das Tragen von Werbung auf der Spielerausrüstung ohne Bewilligung wird mit CHF 200.00 gebüsst 

(Gebühren- und Bussenreglement des SOFV). 
 
 
 

SCHIEDSRICHTER-AUFGEBOTE FUR TRAININGSSPIELE 

Schiedsrichteranforderungen für Trainingsspiele sind mit der Erfassung der Trainingsspiele im Clubcorner 

erfolgt. Die Erfassung hat mindestens 5 Arbeitstage vor dem Spieldatum zu erfolgen.  

 

Während den 5 Tagen vor Saisonbeginn (siehe Spielplan pro Liga) können normalerweise für Trainingsspiele 

keine Schiedsrichter mehr zugeteilt werden. In jedem Fall haben bei der SR-Zuteilung Cup- und Meister-

schaftsspiele Vorrang. Die SR-Aufgebotsstelle entscheidet endgültig. 
 
 
 
TURNIERBEWILLIGUNGEN 

Die Turnierbewilligungen werden regelmässig bei Erhalt erfasst und im Internet publiziert. Mit der Pub-

likation (dient gleichzeitig als Bewilligungsanzeige) erfolgt gleichfalls die Belastung auf dem Vereinskonto. 

 

 
 
AKTUALIESIERUNG SPIELERFOTOS IM CLUBCORNER 

Hinsichtlich einer besseren Erkennung bitten wir alle Vereine, die Fotos der lizenzierten Spielerinnen und 

Spieler im Clubcorner bis zum 10. März 2018 zu aktualisieren. Die Spielerfotos im Clubcorner dürfen 

maximal 3 Jahre alt sein. 
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VERBANDS-TERMINE SOFV 

Termine des SOFV sind im Internet unter Terminkalender abrufbar. Bitte informieren Sie sich dort über 

geplante Termine. 
 
 
 
EINLADUNG ZUM DISKUSSIONSABEND 
für Präsidenten und Frauenfussballverantwortliche der Vereine des SOFV 
Mittwoch, 24. Januar 2018, 19:30 Uhr, Klubhaus FC Niederbipp, 4704 Niederbipp 
Themen 
- Situation Frauenfussball im SOFV 
- Neue Juniorenkategorien Saison 2018/2019 
- Ideenfindung zur Förderung des Frauenfussballs 
- Diverses 
 
 
 

Mannschaftsrückzüge 
13045 FC Winznau Junioren B, 2. Stkl. per 13.12.2017 

 
 
 
 
 
ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT SOFV 
Das Sekretariat bleibt vom 16. Dezember 2017 bis 21. Januar 2018 geschlossen. 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und wünschen Ihnen be-

sinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

 

 

 

 

 

Zuchwil, 15.12.2017/bm  WETTSPIELKOMMISSION DES SOFV  
 

 

 


